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                      1 HAMBURGISCHES GESETZ- UND VERORDNUNGSBLATT TEIL I HmbGVBl. Nr. 1                                               FREITAG, DEN 7. JANUAR                                                                                                    2022 Tag                                                                            Inhalt                                                                                                  Seite 21. 12. 2021 Verordnung über Zulassungsbeschränkungen und Zulassungszahlen für die Universität Hamburg – Fakultät für Medizin – für das Sommersemester 2022  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           1 221-6-16 4. 1. 2022  Verordnung zur Weiterübertragung der Ermächtigung zum Erlass einer Verordnung nach § 5 der Lebens- mittelkontrolleur-Verordnung (Weiterübertragungsverordnung – Lebensmittelkontrolleur-Verordnung)                                                                                  2 neu: 2125-44-1 7. 1. 2022  Einundsechzigste Verordnung zur Änderung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsver ordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         3 2126-15 Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg. Verordnung über Zulassungsbeschränkungen und Zulassungszahlen für die Universität Hamburg – Fakultät für Medizin – für das Sommersemester 2022 Vom 21. Dezember 2021 Auf Grund von Artikel 7 Satz 1 des Gesetzes zu dem Staats- vertrag über die Hochschulzulassung vom 30. Oktober 2019 (HmbGVBl. S. 351), geändert am 26. Juni 2020 (HmbGVBl. S. 380, 383), in Verbindung mit Artikel 12 Absatz 1 Nummer 8 des Staatsvertrags über die Hochschulzulassung vom 21. März bis 4. April 2019 (HmbGVBl. S. 354) sowie § 1 Nummer 3 der Weiterübertragungsverordnung-Hochschulwesen vom 12. November 2019 (HmbGVBl. S. 392), zuletzt geändert am 14. September 2021 (HmbGVBl. S. 624), wird verordnet: Einziger Paragraph (1) An der Universität Hamburg – Fakultät für Medizin – bestehen in den in der Anlage aufgeführten Studiengängen im Sommersemester 2022 Zulassungsbeschränkungen. (2) Für die Zulassung in den zulassungsbeschränkten Stu- diengängen werden für das Sommersemester 2022 die in der Anlage aufgeführten Zulassungszahlen für Erstsemester fest- gesetzt. Hamburg, den 21. Dezember 2021. Die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke
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                      2                                                  Freitag, den 7. Januar 2022                         HmbGVBl. Nr. 1 Anlage Zulassungsbeschränkte Studiengänge im Sommersemester 2022 Studienfach                                         Studienabschluss        Sommersemester 2022 Zulassungen für höhere Zulassungszahl          Semester/ Sommersemester 2022 Medizin 1. Abschnitt                                 Staatsprüfung                    0                    0 1. – 4. Fachsemester 1) Medizin 2. Abschnitt                                 Staatsprüfung                   344                   0 5. – 10. Fachsemester 1), 2), 3) Zahnmedizin 1)                                       Staatsprüfung                    0                    0 1)  Festsetzung   nach § 1 Absatz 2 der Kapazitätsverordnung: Die Studiengänge Medizin und Zahnmedizin werden als Modell studiengänge iMED beziehungsweise iMED dent durchgeführt; eine Auffüllung der höheren Semester erfolgt ausschließlich zum 5. Fachsemester; im Übrigen werden Abgänge durch den Schwundausgleich kompensiert. 2)  Voraussetzung für die Neuaufnahme zum Weiterstudium im 5. Fachsemester im Sommersemester ist, dass die Zahl der im 5. und 6. Fachsemester im Sommersemester eingeschriebenen Studierenden zusammengerechnet unterhalb der für das 5. Fachsemester gesetzten Auffüllgrenze liegt. 3)  Zusätzlich zu der genannten Zulassungszahl stehen 10 Plätze pro Semester für Studierende des Praktischen Jahres zur Ver fügung. Verordnung zur Weiterübertragung der Ermächtigung zum Erlass einer Verordnung nach § 5 der Lebensmittelkontrolleur-Verordnung (Weiterübertragungsverordnung – Lebensmittelkontrolleur-Verordnung) Vom 4. Januar 2022 Auf Grund von § 42 Absatz 1 Sätze 3 und 4 des Lebens mittel- und Futtermittelgesetzbuches in der Fassung vom 15. September 2021 (BGBl. I S. 4255) in Verbindung mit § 5 der Lebensmittelkontrolleur-Verordnung vom 17. August 2001 (BGBl. I S. 2236), zuletzt geändert am 27. April 2016 (BGBl. I S. 980, 992), wird verordnet: Einziger Paragraph Die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach § 42 Absatz 1 Satz 3 des Lebensmittel- und Futtermittel- gesetzbuches in Verbindung mit § 5 der Lebensmittelkontrol- leur-Verordnung wird auf die Behörde für Justiz und Verbrau- cherschutz weiter übertragen. Gegeben in der Versammlung des Senats, Hamburg, den 4. Januar 2022.
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                      HmbGVBl. Nr. 1                                     Freitag, den 7. Januar 2022                                                  3 Einundsechzigste Verordnung zur Änderung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung Vom 7. Januar 2022 Auf Grund von § 32 Satz 1 und § 36 Absatz 6 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert am 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162), in Verbindung mit dem Einzigen Paragraphen der Weiterübertra- gungsverordnung-Infektionsschutzgesetz vom 8. Januar 2021 (HmbGVBl. S. 9) wird verordnet: §1                                             a) in geschlossenen Räumen höchstens 200 Teilneh- Änderung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungs-                               merinnen und Teilnehmer, verordnung                                          b) im Freien höchstens 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Die Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverord- nung vom 23. April 2021 (HmbGVBl. S. 205), zuletzt geändert               7. das Tanzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist am 30. Dezember 2021 (HmbGVBl. S. 965), wird wie folgt                        untersagt. geändert:                                                                 Für Verkaufsstellen und gastronomische Angebote gel- 1.     Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:                      ten im Übrigen §§ 13 und 15. 1.1    Der Eintrag zu § 4b wird aufgehoben.                               (2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 kann die zuständige Behörde in besonders gelagerten Fällen auf 1.2    In Teil 3 wird hinter dem Eintrag zu § 10j folgender Ein- Antrag eine bestimmte höhere Teilnehmerzahl geneh- trag eingefügt: migen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt „§ 10k Angebote für den Publikumsverkehr aus-                     sind: schließlich für Geimpfte und Genesene mit                  1. der Veranstaltungsort verfügt über gesicherte Zu- Testnachweis (Zwei-G-Plus-Zugangsmodell)“.                     und Abgänge, die eine Entzerrung der Besucher- 2.     In § 2 wird hinter Absatz 6 folgender Absatz 6a einge-                 ströme durch eine Segmentierung bei Ein- und Aus- fügt:                                                                  lass ermöglichen, „(6a) Ein Nachweis über eine Auffrischimpfung im                   2. im Schutzkonzept nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Sinne dieser Verordnung ist ein Nachweis hinsichtlich                  sind zusätzlich die Anordnung der Sitz- und Steh- des Vorliegens einer weiteren Schutzimpfung gegen das                  plätze, die Entzerrung der Besucherströme durch Coronavirus nach einer vorangegangenen vollständigen                   eine Segmentierung bei Ein- und Auslass sowie die Schutzimpfung im Sinne von Absatz 5 in deutscher,                      sanitären Einrichtungen dargestellt, englischer, französischer, italienischer oder spanischer           3. geschlossene Räumlichkeiten verfügen über lüf- Sprache in verkörperter oder digitaler Form.“                          tungstechnische Anlagen, die das Risiko einer 3.     § 4b wird aufgehoben.                                                  Infektion mit dem Coronavirus nach dem jeweils 4.     § 9 erhält folgende Fassung:                                           aktuellen Stand der Technik erheblich reduzieren; die Einhaltung des aktuellen Standes der Technik „§ 9                                        wird vermutet, wenn die diesbezüglichen Empfeh- Allgemeine Vorgaben für Veranstaltungen                         lungen des Umweltbundesamtes und die allgemein anerkannten Regeln der Technik nachweislich (1) Für Veranstaltungen gelten, soweit in dieser Verord- beachtet werden, nung nichts anderes bestimmt ist, die folgenden Vorga- ben:                                                               4. die Durchführung der Veranstaltung mit der höhe- ren Teilnehmerzahl ist unter Berücksichtigung der 1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus- aktuellen epidemiologischen Lage unter Infektions- Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten, schutzgesichtspunkten vertretbar; bei der Bestim- 2. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 mit Aus-                   mung der Teilnehmerzahl sind insbesondere die nahme von § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2                      Kapazitäten der Zu- und Abgänge, der sanitären sind einzuhalten,                                                  Anlagen und der gastronomischen Angebote des 3. ein Schutzkonzept nach § 6 ist zu erstellen,                        Veranstaltungsorts sowie die Kapazitäten des öffent- lichen Personennahverkehrs sowie vorhandener 4. die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teil-                      Stellplatzanlagen für Personenkraftwagen in der nehmer sind nach § 7 zu erheben,                                   Umgebung des Veranstaltungsorts zu berücksichti- 5. für sämtliche anwesende Personen gilt die Pflicht                   gen. zum Tragen einer medizinischen Maske nach § 8 mit              Die Genehmigung kann auch für eine Serie von Ver der Maßgabe, dass die Masken während der Durch-                anstaltungen der gleichen Art am selben Veranstal- führung von Darbietungen, Ansprachen oder Vor-                 tungsort erteilt werden. Die Genehmigung kann mit trägen durch die vortragenden oder darbietenden                Auflagen zum Infektionsschutz, insbesondere mit Personen sowie während des nach Satz 2 zulässigen              Bestimmungen zur Belegung vorhandener Sitz- und Verzehrs abgelegt werden dürfen,                               Stehplätze und zur Anordnung von Sitz- und Stehplät- 6. es sind vorbehaltlich des Absatzes 2 nur folgende               zen, die gesondert für die Veranstaltung eingerichtet Höchstzahlen von Teilnehmerinnen und Teilneh-                  werden, sowie Beschränkungen des Ausschanks und mern zulässig:                                                 des Verzehrs alkoholischer Getränke, versehen werden.
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                      4                                              Freitag, den 7. Januar 2022                                HmbGVBl. Nr. 1 Die Genehmigung kann ganz oder teilweise widerrufen         9.     § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 erhält folgende Fassung: werden, wenn sich die epidemiologische Lage nach dem               „1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus- Zeitpunkt der Genehmigungserteilung derart ver-                         Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,“. schlechtert, dass die Durchführung der Veranstaltung mit der bestimmten höheren Teilnehmerzahl unter             10.    In § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 18 werden die Wörter Infektionsschutzgesichtspunkten nicht mehr vertret-                „einschließlich Weihnachtsbaumverkauf “ gestrichen. bar ist.“                                                   11.    § 13a Satz 1 Nummer 1 erhält folgende Fassung: 5. In § 10 Absatz 7 Satz 6 wird die Textstelle „nach Maß-             „1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus- gabe des optionalen Zwei-G-Zugangsmodells nach                          Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,“. § 10j“ durch die Textstelle „nach Maßgabe des optiona-      12.    § 14 Absatz 1 Nummer 1 erhält folgende Fassung: len Zwei-G-Plus-Zugangsmodells nach § 10k“ ersetzt. „1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus- 6. § 10h Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erhält folgende Fas-                     Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,“. sung: 13.    § 14a wird wie folgt geändert: „1. als Testnachweis gilt ein negatives Testergebnis eines PCR-Tests, eines durch Leistungserbringer        13.1   Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung       13.1.1 Nummer 5 erhält folgende Fassung: durchgeführten Schnelltests oder eines nach § 4               „5. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus- der Coronavirus-Testverordnung durchgeführten                      Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,“. Schnelltests; die dem Testergebnis zu Grunde lie- 13.1.2 Das Komma am Ende der Nummer 8 wird durch einen gende Testung darf im Falle eines PCR-Tests höchs- Punkt ersetzt und Nummer 9 gestrichen. tens 48 Stunden und im Falle eines Schnelltests höchstens 24 Stunden vor dem Betreten, der Nut-        13.2   In Absatz 2 werden die Nummern 7 und 8 durch fol- zung oder der Dienstleistungsinanspruchnahme                  gende Nummer 7 ersetzt: vorgenommen worden sein; der Testnachweis ist in              „7. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus- verkörperter oder digitaler Form in Verbindung                     Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten.“ mit einem amtlichen Lichtbildausweis vorzule-          13.3   Absatz 3 wird wie folgt geändert: gen,“. 13.3.1 Nummer 6 erhält folgende Fassung: 7. In Teil 3 wird hinter § 10j folgender § 10k eingefügt: „6. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus- „§ 10k Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,“. Angebote für den Publikumsverkehr ausschließlich für 13.3.2 Das Komma am Ende der Nummer 9 wird durch einen Geimpfte und Genesene mit Testnachweis Punkt ersetzt und Nummer 10 gestrichen. (Zwei-G-Plus-Zugangsmodell) 14.    § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert: Soweit in dieser Verordnung für Einrichtungen mit Publikumsverkehr, Gewerbebetriebe, Geschäftsräume,          14.1   Satz 1 wird wie folgt geändert: Gaststätten, Beherbergungsbetriebe, Veranstaltungen         14.1.1 Nummer 1 erhält folgende Fassung: oder für sonstige Angebote mit Publikumsverkehr das                „1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus- Zwei-G-Plus-Zugangsmodell vorgeschrieben ist (obli-                     Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,“. gatorisches Zwei-G-Plus-Zugangsmodell) oder dessen Einhaltung zur Bedingung für bestimmte Freistellun-         14.1.2 Der Punkt am Ende der Nummer 7 wird durch ein gen von den Vorgaben dieser Verordnung gemacht wird                Komma ersetzt und folgende Nummer 8 angefügt: (optionales Zwei-G-Plus-Zugangsmodell), gilt das Fol-              „8. Shishas und Wasserpfeifen dürfen jeweils nur durch gende:                                                                  eine Person mit Einwegschläuchen und Einweg- 1. die Vorgaben des Zwei-G-Zugangsmodells nach                          mundstücken benutzt werden; die Shishas und § 10j sind einzuhalten,                                             Wasserpfeifen müssen nach jeder Benutzung voll- ständig gereinigt werden.“ 2. der Zugang zu dem Betrieb, der Einrichtung oder dem Veranstaltungsort beziehungsweise die Inan-         14.2   Satz 2 erhält folgende Fassung: spruchnahme des Angebots ist nur solchen Kundin-               „Die Öffnung der Innen- und Außengastronomie für nen und Kunden, Nutzerinnen und Nutzern, Besu-                 den Publikumsverkehr, einschließlich geschlossener cherinnen und Besuchern, Veranstaltungsteilneh-                Gesellschaften, ist in der Zeit von 23 Uhr bis 5 Uhr des merinnen und Veranstaltungsteilnehmern oder                    Folgetages untersagt.“ Gästen gestattet, die einen negativen Coronavirus-      15.    § 16 Absatz 1 erhält folgende Fassung: Testnachweis nach § 10h vorgelegt haben; § 10h Absatz 2 findet keine Anwendung.                               „(1) Bei der Bereitstellung von Übernachtungsangebo- ten in Beherbergungsbetrieben, in Ferienwohnungen, Von der Pflicht zur Vorlage eines Testnachweises nach              auf Campingplätzen und in vergleichbaren Einrichtun- Satz 1 Nummer 2 sind geimpfte Personen nach § 2                    gen gelten die folgenden Vorgaben: Absatz 9 befreit, die einen Nachweis über eine Auf frischimpfung nach § 2 Absatz 6a oder einen Genese-                1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus- nennachweis nach § 2 Absatz 6 vorlegen; die dem Gene-                  Zugangsmodells nach § 10k gelten mit der Maßgabe, senennachweis zugrundeliegende Testung muss nach                       dass die Vorlage eines negativen Coronavirus-Test- der Erlangung der vollständigen Schutzimpfung nach                     nachweises nach § 10k Satz 1 Nummer 2 jeweils nach § 2 Absatz 5 erfolgt sein.“                                            72 Stunden zu wiederholen ist, 8. In § 11 Absatz 3 Satz 1 wird die Textstelle „nach Maß-             2. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 mit Aus- gabe des optionalen Zwei-G-Zugangsmodells nach                         nahme von § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 § 10j“ durch die Textstelle „nach Maßgabe des optiona-                 sind einzuhalten, len Zwei-G-Plus-Zugangsmodells nach § 10k“ ersetzt.                3. ein Schutzkonzept nach § 6 ist zu erstellen,
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                      HmbGVBl. Nr. 1                                    Freitag, den 7. Januar 2022                                                 5 4. die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teil-                3. ein Schutzkonzept nach § 6 ist zu erstellen, nehmer sind nach § 7 zu erheben,                             4. die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher 5. in geschlossenen Räumen gilt für sämtliche anwe-                  sind nach § 7 zu erheben, sende Personen die Pflicht zum Tragen einer medizi-          5. für sämtliche anwesenden Personen gilt die Pflicht nischen Maske nach § 8; dies gilt nicht innerhalb des            zum Tragen einer medizinischen Maske nach § 8 mit persönlichen Gästebereichs sowie während des nach                der Maßgabe, dass die Masken während der Durch- Satz 2 zulässigen Verzehrs.                                      führung von Darbietungen, Ansprachen oder Vor- Für gastronomische Angebote gelten die Vorgaben des                  trägen durch die vortragenden oder darbietenden § 15. Abweichend von Satz 1 Nummer 1 ist eine Beher-                 Personen sowie während des nach Satz 2 zulässigen bergung von Personen zulässig, die                                   Verzehrs abgelegt werden dürfen, 1. einen schriftlichen oder digitalen Nachweis über              6. es sind höchstens 1000 Besucherinnen und Besucher eine vollständige Schutzimpfung gegen das Corona-                zulässig; § 9 Absatz 2 findet entsprechende Anwen- virus mit einem nicht in der Europäischen Union                  dung, zugelassenen Impfstoff sowie ein negatives Ergebnis          7. das Tanzen der Besucherinnen und Besucher ist einer Testung mittels PCR-Test, die höchstens 48                 untersagt. Stunden vor dem Beginn der Beherbergung vorge- nommen worden sein darf, vorlegen oder                       Für Verkaufsstellen und gastronomische Angebote, ins- besondere für Verzehrtheater, gelten im Übrigen §§ 13 2. die Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 Satz 1 Num-              und 15 mit Ausnahme des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer mern 3, 4, 8 bis 10 und Nummer 11 Buchstabe b,               6. Für Veranstaltungen der in Satz 1 genannten Einrich- Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b            tungen unter freiem Himmel gelten die Vorgaben des Doppelbuchstaben bb und cc der Coronavirus-Ein-              § 9; im Übrigen findet § 9 auf Veranstaltungen der in reiseverordnung vom 28. September 2021 (BAnz.                Satz 1 genannten Einrichtungen keine Anwendung. AT 29.09.2021 V1), zuletzt geändert am 22. Dezem- ber 2021 (BAnz. AT 22.12.2021 V1), erfüllen und              (2) Für den Betrieb in geschlossenen Räumen von einen negativen Coronavirus-Testnachweis nach                Museen, Gedenkstätten, Archiven, Ausstellungshäu- § 10h vorlegen.                                              sern, Bibliotheken mit Ausnahme der Hochschul bibliotheken nach § 22 Absatz 4, sowie für die Angebote In den Fällen des Satzes 3 ist über die Vorlage des Test-        in geschlossenen Räumen von zoologischen und botani- nachweises bei Beginn der Beherbergung hinaus jeweils            schen Gärten sowie von Tierparks gelten folgende Vor- nach 72 Stunden ein negativer Coronavirus-Testnach-              gaben: weis nach § 10h vorzulegen.“ 1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Zugangs- 16.    § 17 wird wie folgt geändert: modells nach § 10j sind einzuhalten, 16.1   Absatz 1 wird wie folgt geändert: 2. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 mit Aus- 16.1.1 Nummer 1 erhält folgende Fassung:                                    nahme von § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 „1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus-                   sind einzuhalten, Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,“.               3. ein Schutzkonzept nach § 6 ist zu erstellen, 16.1.2 Nummer 5 erhält folgende Fassung:                                4. die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher „5. für sämtliche anwesenden Personen gilt die Pflicht              sind nach § 7 zu erheben, zum Tragen einer medizinischen Maske nach § 8               5. für sämtliche anwesenden Personen gilt die Pflicht mit der Maßgabe, dass die Masken während der                    zum Tragen einer medizinischen Maske nach § 8 mit Durchführung von Darbietungen, Ansprachen                       der Maßgabe, dass die Masken während der Durch- oder Vorträgen durch die vortragenden oder darbie-              führung von Darbietungen, Ansprachen oder Vor- tenden Personen sowie während des nach § 15                     trägen durch die vortragenden oder darbietenden zulässigen Verzehrs abgelegt werden dürfen.“                    Personen sowie während des nach Satz 3 zulässigen 16.2   Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:                             Verzehrs abgelegt werden dürfen. „Soweit Angebote nach Maßgabe des optionalen Zwei-               Für Bibliotheken, die nur für den Leihbetrieb geöffnet G-Plus-Zugangsmodells nach § 10k erbracht werden,                sind, sowie für die Bücherhallen Hamburg findet die gelten anstelle der Vorgaben nach Satz 1 die Vorgaben            Vorgabe nach Satz 1 Nummer 4 keine Anwendung. Für nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 bis 4.“                           Verkaufsstellen und gastronomische Angebote gelten im Übrigen §§ 13 und 15. 17.    § 18 erhält folgende Fassung: „§ 18                                  (3) Für den Betrieb im Freien von zoologischen Gärten, botanischen Gärten, Tierparks und Gedenkstätten gel- Kulturelle Einrichtungen                         ten die folgenden Vorgaben: (1) Für den Betrieb in geschlossenen Räumen von The-             1. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 sind ein- atern, Opern, Konzerthäusern, Konzertsälen, Musik-                   zuhalten, theatern, Filmtheatern (Kinos), Planetarien, Literatur- häusern, Livemusikspielstätten und Musikclubs sowie              2. ein Schutzkonzept nach § 6 ist zu erstellen, für Veranstaltungen in Galerien gelten die folgenden             3. die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher Vorgaben:                                                            sind nach § 7 zu erheben, 1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus-                 4. die Größe von geführten Gruppen ist so zu begren- Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,                      zen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das 2. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 mit Aus-                 Abstandsgebot nach § 3 Absatz 2 einhalten können. nahme von § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2                Soweit Angebote nach Maßgabe des optionalen Zwei- sind einzuhalten,                                            G-Zugangsmodells nach § 10j erbracht werden, gelten
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                      6                                             Freitag, den 7. Januar 2022                               HmbGVBl. Nr. 1 anstelle der Vorgaben nach Satz 1 die Vorgaben nach                 Veranstaltungsorts sowie die Kapazitäten des öffent- Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 bis 4 und Absatz 1 Satz 2.“               lichen Personennahverkehrs sowie vorhandener 18. § 18a erhält folgende Fassung:                                      Stellplatzanlagen für Personenkraftwagen in der Umgebung des Veranstaltungsorts zu berücksichti- „§ 18a                                   gen. Sportveranstaltungen vor Publikum Die Genehmigung kann auch für eine Serie von Veran- (1) Für Sportveranstaltungen vor einem Publikum in              staltungen der gleichen Art am selben Veranstaltungs- hierfür eigens bestimmten Anlagen, insbesondere in              ort erteilt werden. Die Genehmigung kann mit Aufla- Sportstadien und Sporthallen, gelten vorbehaltlich der          gen zum Infektionsschutz, insbesondere mit Bestim- Absätze 2 bis 4 die folgenden Vorgaben:                         mungen zur Belegung vorhandener Sitz- und Stehplätze 1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus-                und zur Anordnung von Sitz- und Stehplätzen, die Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,                 gesondert für die Veranstaltung eingerichtet werden, sowie Beschränkungen des Ausschanks und des Ver- 2. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 mit Aus- zehrs alkoholischer Getränke, versehen werden. Die nahme von § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 Genehmigung kann ganz oder teilweise widerrufen sind einzuhalten, werden, wenn sich die epidemiologische Lage nach dem 3. ein Schutzkonzept ist nach § 6 zu erstellen,                 Zeitpunkt der Genehmigungserteilung derart ver- 4. es sind die Kontaktdaten der Zuschauerinnen und              schlechtert, dass die Durchführung der Veranstaltung Zuschauer nach § 7 zu erheben,                              mit der bestimmten höheren Zuschauerzahl unter Infektionsschutzgesichtspunkten nicht mehr vertret- 5. für das Publikum gilt die Pflicht zum Tragen einer bar ist. medizinischen Maske nach § 8 mit der Maßgabe, dass die Masken während des nach Satz 2 zulässigen          (4) Sportveranstaltungen im Sinne des Absatzes 1 Verzehrs abgelegt werden dürfen,                            außerhalb von geschlossenen Räumen können mit bis 6. es sind nur folgende Höchstzahlen von Zuschaue-              zu 100 Zuschauerinnen und Zuschauern abweichend rinnen und Zuschauern zulässig:                             von Absatz 1 Satz 1 auch unter den folgenden Vorgaben durchgeführt werden: a) in geschlossenen Räumen höchstens 200 Zu schauerinnen und Zuschauer,                             1. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 sind ein- b) außerhalb von geschlossenen Räumen höchstens                zuhalten, 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer,                     2. ein Schutzkonzept nach § 6 ist zu erstellen, 7. die Zuschauerinnen und Zuschauer sind auf festen             3. die Kontaktdaten der Zuschauerinnen              und Sitz- oder Stehplätzen zu platzieren.                           Zuschauer sind nach § 7 zu erheben, Für Verkaufsstellen und gastronomische Angebote gel- 4. zwischen dem Publikum und den Bereichen der ten im Übrigen §§ 13 und 15. § 9 findet keine Anwen- Sportausübung ist ein Mindestabstand von 2,5 dung. Metern zu gewährleisten. (2) Überregionale Sportveranstaltungen, bei denen zu erwarten wäre, dass ein erheblicher Anteil der Zuschau-         Absatz 1 Sätze 2 und 3 findet Anwendung. erinnen und Zuschauer aus Gebieten außerhalb der                (5) Laufveranstaltungen, Radrennen oder vergleichbare Freien und Hansestadt Hamburg anreisen würden, dür-             nicht-stationäre sportliche Wettkämpfe kontaktloser fen nicht vor einem Publikum durchgeführt werden.               Sportarten unter freiem Himmel im öffentlichen Raum (3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 kann die            sind mit bis zu 250 Sportausübenden zulässig. Es gelten für Sport zuständige Behörde in besonders gelagerten            folgende Vorgaben: Fällen auf Antrag eine bestimmte höhere Zuschauer-              1. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 sind ein- zahl genehmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen                 zuhalten, erfüllt sind: 1. der Veranstaltungsort muss über gesicherte Zu- und           2. ein Schutzkonzept nach § 6 ist zu erstellen; in die- Abgänge, die eine Entzerrung der Besucherströme                 sem sind insbesondere die Anordnung der Start- durch eine Segmentierung bei Ein- und Auslass                   plätze, die Staffelung der Sportausübenden beim ermöglichen, verfügen,                                          Start sowie die sanitären Einrichtungen darzulegen, 2. geschlossene Räumlichkeiten verfügen über lüf-               3. die Kontaktdaten der Sportausübenden sind nach tungstechnische Anlagen, die das Risiko einer                   § 7 zu erheben, Infektion mit dem Coronavirus nach dem jeweils              4. der Start der Sportausübenden ist zeitlich dergestalt aktuellen Stand der Technik erheblich reduzieren;               zu staffeln, dass jeweils gleichzeitig höchstens 30 die Einhaltung des aktuellen Standes der Technik                Sportausübende starten, wird vermutet, wenn jeweils die diesbezüglichen Empfehlungen des Umweltbundesamtes und die                  5. für die Einrichtung gesonderter Bereiche für ein allgemein anerkannten Regeln der Technik nach-                 Publikum, insbesondere im Start- und Zielbereich, weislich beachtet werden,                                      gelten die Vorgaben nach § 9; sonstige Publikums ansammlungen im öffentlichen Raum sind durch 3. die Durchführung der Veranstaltung mit der höhe- geeignete Maßnahmen der Veranstalterin oder des ren Zuschauerzahl ist unter Berücksichtigung der Veranstalters zu vermeiden. aktuellen epidemiologischen Lage unter Infektions- schutzgesichtspunkten vertretbar; bei der Bestim-           Soweit die Veranstaltung nach Maßgabe des optionalen mung der Teilnehmerzahl sind insbesondere die               Zwei-G-Plus-Zugangsmodells nach § 10k durchgeführt Kapazitäten der Zu- und Abgänge, der sanitären              wird, gelten anstelle der Vorgaben nach den Sätzen 1 Anlagen und der gastronomischen Angebote des                und 2 ausschließlich die folgenden Vorgaben:
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                      HmbGVBl. Nr. 1                                   Freitag, den 7. Januar 2022                                                    7 1. die allgemeinen Hygienevorgaben nach § 5 mit Aus-      24.    § 22 wird wie folgt geändert: nahme von § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2         24.1   Absatz 1a wird wie folgt geändert: sind einzuhalten, 24.1.1 In Satz 1 wird die Textstelle „nach Maßgabe des optio- 2. ein Schutzkonzept nach § 6 ist zu erstellen,                  nalen Zwei-G-Zugangsmodells nach § 10j“ durch die 3. die Kontaktdaten der Sportausübenden sind nach                Textstelle „nach Maßgabe des optionalen Zwei-G-Plus- § 7 zu erheben,                                              Zugangsmodells nach § 10k“ ersetzt. 4. für die Einrichtung gesonderter Bereiche für ein       24.1.2 Satz 2 erhält folgende Fassung: Publikum, insbesondere im Start- und Zielbereich,            „Ein Betrieb nach Maßgabe des optionalen Zwei-G- gelten die Vorgaben nach § 9; sonstige Publikums            Plus-Zugangsmodells nach § 10k ist nur zulässig, wenn ansammlungen im öffentlichen Raum sind durch                 für Studierende, die aufgrund der Vorgaben nach § 10k geeignete Maßnahmen der Veranstalterin oder des              an Lehr- und Lernveranstaltungen nicht in Präsenz Veranstalters zu vermeiden.“                                 teilnehmen dürfen, geeignete Ersatzangebote erbracht 19.    § 18b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erhält folgende Fas-              werden.“ sung:                                                     24.2   In Absatz 4 erhalten Sätze 2 und 3 folgende Fassung: „1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus-               „Soweit Bibliotheken an Hochschulen nach Maßgabe Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,“.               des optionalen Zwei-G-Plus-Zugangsmodells nach 20.    In § 18c Absatz 2 Satz 1 wird die Textstelle „nach Maß-          § 10k betrieben werden, gelten anstelle der Vorgaben gabe des optionalen Zwei-G-Zugangsmodells nach                   nach Satz 1 die Vorgaben nach Absatz 1a Satz 1; die Vor- § 10j“ durch die Textstelle „nach Maßgabe des optiona-           gabe nach Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 findet für Biblio- len Zwei-G-Plus-Zugangsmodells nach § 10k“ ersetzt.              theken, die nur für den Leihbetrieb geöffnet sind, keine 21.    § 19 wird wie folgt geändert:                                    Anwendung. Ein Betrieb nach Maßgabe des optionalen Zwei-G-Plus-Zugangsmodells nach § 10k ist nur zuläs- 21.1   Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:                         sig, wenn für Nutzerinnen und Nutzer, die die Vorgaben „Werden die Angebote im optionalen Zwei-G-Plus-                  nach § 10k nicht erfüllen, geeignete Ersatzangebote, Zugangsmodell nach § 10k erbracht, gelten anstelle der           insbesondere durch einen Leihbetrieb, erbracht wer- Vorgaben nach den Sätzen 1 und 2 die Vorgaben nach               den.“ Absatz 2.                                                 25.    § 23 Absatz 1b Satz 3 erhält folgende Fassung: 21.2   Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 erhält folgende Fassung:                „Der Musterhygieneplan nach Absatz 1 Satz 2 kann „1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus-               über Satz 1 hinaus auch vorsehen, dass die von Satz 1 Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,“.               erfassten Personen einen Coronavirus-Impfnachweis nach § 2 Absatz 5 oder einen Genesenennachweis nach 22.    § 20 wird wie folgt geändert: § 2 Absatz 6 sowie zusätzlich einen Coronavirus-Test- 22.1   Absatz 1 wird wie folgt geändert:                                nachweis nach § 10h oder einen Nachweis über eine 22.1.1 Satz 2 Nummer 1 erhält folgende Fassung:                         Auffrischimpfung nach § 2 Absatz 6a vorzulegen haben.“ „1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus- Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,“.        26.    § 30 wird wie folgt geändert: 22.1.2 Satz 4 erhält folgende Fassung:                           26.1   Absatz 1 wird wie folgt geändert: „Werden Angebote im Freien nach Maßgabe des               26.1.1 Nummer 4 Buchstabe d erhält folgende Fassung: optionalen Zwei-G-Plus-Zugangsmodells nach § 10k                                                                 „d) sie tragen vom Zeitpunkt des Betretens bis zum erbracht, so gelten anstelle von Satz 3 Nummern 1 bis 4               Zeitpunkt des Verlassens der Einrichtung eine die Vorgaben nach Satz 2 Nummern 2 bis 4.“                            FFP2-Maske oder eine sonstige Atemschutzmaske 22.2   Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 erhält folgende Fassung:                     mit technisch vergleichbarem oder höherwertigem Schutzstandard,“. „1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus- Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,“.        26.1.2 Nummer 6 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 22.3   Absatz 3 wird wie folgt geändert:                                „a) während der gesamten Besuchszeit ist der Mindest- abstand zwischen den Besucherinnen und Besu- 22.3.1 Satz 2 Nummer 1 erhält folgende Fassung:                              chern und den pflegebedürftigen Personen von 1,5 „1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus-                    Metern einzuhalten; § 3 Absatz 2 Satz 2 findet keine Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,“.                    Anwendung; die Unterschreitung des Mindest 22.3.2 Satz 4 erhält folgende Fassung:                                       abstandes sowie ein unmittelbarer Körperkontakt zwischen den Besucherinnen und Besuchern und „Werden Angebote im Freien nach Maßgabe des                           den pflegebedürftigen Personen sind für die Dauer optionalen Zwei-G-Plus-Zugangsmodells nach § 10k                                                                      von bis zu 15 Minuten kumuliert je Besuch erbracht, so gelten anstelle von Satz 3 Nummern 1 bis 6               erlaubt,“. die Vorgaben nach Satz 2 Nummern 2 bis 4.“ 26.2   Absatz 3 Nummer 3 erhält folgende Fassung: 22.4   In Absatz 4 Satz 2 wird die Textstelle „nach den Vorga- ben des optionalen Zwei-G-Zugangsmodells nach § 10j              „3. sämtliche Beschäftigte der Einrichtungen oder erbracht,“ durch die Textstelle „nach den Vorgaben des                Dienste haben während der Arbeitszeit eine FFP2- optionalen Zwei-G-Plus-Zugangsmodells nach § 10k                      Maske oder eine sonstige Atemschutzmaske mit erbracht,“ ersetzt.                                                   technisch vergleichbarem oder höherwertigem Schutzstandard zu tragen sowie sich an jedem 23.    § 21 Satz 1 Nummer 1 erhält folgende Fassung:                         Arbeitstag vor Arbeitsbeginn einer Testung in „1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus-                    Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,“.                    Coronavirus mittels Schnelltest nach § 10d zu
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                      8                                               Freitag, den 7. Januar 2022                                HmbGVBl. Nr. 1 unterziehen; das Ergebnis ist der Trägerin oder dem             Personen sind in den allgemeinen Hygienevorgaben Träger vorzulegen und von dieser oder diesem zu                 gemäß § 5 zu unterweisen, dokumentieren; ein positives Testergebnis hat die           4. externe Personen dürfen die Einrichtung nur mit Trägerin oder der Träger umgehend der zuständi-                 Zustimmung der Einrichtungsleitung betreten; im gen Behörde mitzuteilen; die Trägerin oder der Trä-             Falle der Gewährung des Zutritts finden Nummer 5 ger organisiert die erforderlichen Testungen,“.                 und § 30 Absatz 2 entsprechende Anwendung, 26.3 Absatz 9 wird aufgehoben.                                        5. die Tagespflegegäste erfüllen die folgenden Voraus- 27.  § 31 wird wie folgt geändert:                                        setzungen: 27.1 Absatz 2 Nummer 4 erhält folgende Fassung:                           a) sie weisen keine typischen Symptome einer „4. Reduzierung des unmittelbaren Körperkontaktes                       Infektion mit dem Coronavirus im Sinne des § 2 zwischen Personen,“.                                                Absatz 8 auf, sind nicht aktuell positiv auf das Coronavirus getestet worden und sind keine enge 27.2 Absatz 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: Kontaktperson entsprechend der Definition „Für die Besucherinnen und Besucher gilt vom Zeit-                       durch das Robert Koch-Institut; dies bestätigen punkt des Betretens bis zum Zeitpunkt des Verlassens                     sie oder ihre rechtliche Vertretung schriftlich, der Einrichtung die Pflicht zum Tragen einer FFP2- b) sie werden unmittelbar vor dem Besuch der Ein- Maske oder einer sonstigen Atemschutzmaske mit tech- richtung einem von dieser durchgeführten nisch vergleichbarem oder höherwertigem Schutzstan- Schnelltest gemäß § 10d unterzogen, dessen dard; in den Außenbereichen der Einrichtung gilt die Ergebnis negativ ist; ausnahmsweise kann von Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske nach einer Testung der Tagespflegegäste abgesehen § 8, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern, zum Bei- werden, wenn diese aufgrund kognitiver Ein- spiel beim Schieben eines Rollstuhls, sowie bei unmit- schränkungen die Teilnahme an der Testung telbarem Körperkontakt nicht eingehalten werden nicht tolerieren, kann.“ 27.3 In Absatz 9 wird folgender Satz angefügt:                            c) sie tragen vom Zeitpunkt des Betretens bis zum Zeitpunkt des Verlassens des Einrichtungsgebäu- „Sämtliche Beschäftigte der Einrichtungen oder                           des eine medizinische Maske nach § 8, Dienste haben während der Arbeitszeit eine FFP2- Maske oder eine sonstige Atemschutzmaske mit tech-                   d) zum Zweck der behördlichen Nachverfolgbar- nisch vergleichbarem oder höherwertigem Schutzstan-                      keit werden ihre Kontaktdaten und der Zeitraum dard zu tragen.“                                                         der Anwesenheit erfasst. 28.  In § 31a Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:                  (2) Trägerinnen und Träger von Tagespflegeeinrichtun- gen sind verpflichtet, für die Einhaltung folgender Prä- „Sämtliche Beschäftigte der Einrichtungen oder                   ventionsmaßnahmen zu sorgen: Dienste haben während der Arbeitszeit eine FFP2- Maske oder eine sonstige Atemschutzmaske mit tech-               1. der Mindestabstand von 1,5 Metern sowie die Pflicht nisch vergleichbarem oder höherwertigem Schutzstan-                  zum Tragen einer medizinischen Maske nach § 8 dard zu tragen.“                                                     sind grundsätzlich einzuhalten; bei Kontakten innerhalb der Einrichtung zwischen Tagespflegegäs- 29.  In § 31b Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:                      ten, die über einen Coronavirus-Impfnachweis nach „Sämtliche Beschäftigte der Einrichtungen oder                       § 2 Absatz 5 oder einen Genesenennachweis nach § 2 Dienste haben während der Arbeitszeit eine FFP2-                     Absatz 6 verfügen, kann auf das Einhalten des Min- Maske oder eine sonstige Atemschutzmaske mit tech-                   destabstands verzichtet werden; auf die Einhaltung nisch vergleichbarem oder höherwertigem Schutzstan-                  des Mindestabstandes kann darüber hinaus verzich- dard zu tragen.“                                                     tet werden, wenn 30.  In § 32 erhalten Absätze 1 bis 3 folgende Fassung:                   a) der Anteil der die Einrichtung insgesamt nutzen- „(1) Trägerinnen und Träger von Tagespflegeeinrich-                      den Tagespflegegäste, die über einen Corona tungen gemäß § 71 Absatz 2 Nummer 2 zweite Alterna-                      virus-Impfnachweis nach § 2 Absatz 5 oder einen tive des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) vom                     Genesenennachweis nach § 2 Absatz 6 verfügen 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1015), zuletzt geändert                   (Immunisierungsquote), mindestens 87 vom am 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162, 5172), sind ver-                  Hundert beträgt und pflichtet, die Nutzung der Einrichtung im Rahmen der                 b) für eine angemessene Lüftung gesorgt wird, vor der Pandemie üblichen Öffnungszeiten unter Beachtung der folgenden Vorgaben zu ermöglichen:                 2. der unmittelbare Körperkontakt zwischen dem Pflege- und Betreuungspersonal und den Tagespfle- 1. Trägerinnen und Träger der Einrichtungen haben                    gegästen ist auf das notwendige Maß zu beschrän- ein einrichtungsspezifisches Schutzkonzept sowie                 ken, angepasste Hygienepläne zu erstellen und auf dieser Grundlage die Nutzung der Einrichtung zu ermögli-            3. Beschäftigte haben während der Arbeitszeit eine chen; die Anzahl der zu betreuenden Tagespflege-                 FFP2-Maske zu tragen sowie sich täglich vor gäste ist bei Bedarf entsprechend den räumlichen                 Arbeitsbeginn einer Testung in Bezug auf einen Gegebenheiten, dem Schutzkonzept und dem Hygi-                   direkten Erregernachweis des Coronavirus mittels eneplan unter Berücksichtigung der Impfquote zu                  Schnelltest nach § 10d zu unterziehen; das Ergebnis reduzieren; die Auswahl der zu betreuenden Tages-                ist der Trägerin oder dem Träger vorzulegen und von pflegegäste obliegt der Einrichtungsleitung,                     dieser oder diesem zu dokumentieren; ein positives Testergebnis hat die Trägerin oder der Träger umge- 2. (aufgehoben)                                                      hend der zuständigen Behörde mitzuteilen; die Trä- 3. die Tagespflegegäste und regelmäßig die Einrich-                  gerin oder der Träger organisiert die erforderlichen tung während der Öffnungszeit betretende externe                 Testungen,
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                      HmbGVBl. Nr. 1                                 Freitag, den 7. Januar 2022                                                   9 4. die jeweils aktuellen Hinweise des Robert Koch-               (3) Die Gewährung von Instituts zu Prävention und Management von 1. Ausgängen, Freistellungen von der Haft und Frei- COVlD-19-Erkrankungen in der stationären bezie- gängen nach § 12 des Hamburgischen Strafvollzugs- hungsweise ambulanten Altenpflege sind in entspre- gesetzes vom 14. Juli 2009 (HmbGVBl. S. 257), chender Anwendung konsequent im Rahmen der zuletzt geändert am 27. April 2021 (HmbGVBl. Möglichkeiten vor Ort zu befolgen, sofern nicht S. 285), in der jeweils geltenden Fassung, durch Rechtsverordnung oder die zuständige Behörde anderweitige Regelungen getroffen wer-               2. Ausgängen, Freistellungen von der Haft und Frei- den.                                                             gängen nach § 12 des Hamburgischen Jugendstraf- vollzugsgesetzes vom 14. Juli 2009 (HmbGVBl. (3) Tagespflegegäste, die nicht über einen Coronavirus- S. 257, 280), zuletzt geändert am 27. April 2021 Impfnachweis nach § 2 Absatz 5 oder einen Genesenen- (HmbGVBl. S. 285, 286), in der jeweils geltenden nachweis nach § 2 Absatz 6 verfügen, sollen nach Mög- Fassung und lichkeit von den Angehörigen nach Absprache mit der Trägerin beziehungsweise dem Träger der Tagespflege-             3. Ausgängen, Langzeitausgängen und Freigängen einrichtung zu dieser gebracht und von dort wieder                   nach § 13 des Hamburgischen Sicherungsverwah- abgeholt werden. Werden Tagespflegegäste einer Ein-                  rungsvollzugsgesetzes vom 21. Mai 2013 (HmbGVBl. richtung, die über eine Immunisierungsquote von                      S. 211), zuletzt geändert am 27. April 2021 weniger als 87 vom Hundert verfügt, vom Fahrdienst                   (HmbGVBl. S. 285, 286), in der jeweils geltenden abgeholt und nach Hause gebracht, darf die Belegung                  Fassung des Transportfahrzeugs im Verhältnis zur Sitzzahl 50 (unbegleitete Vollzugslockerungen) kann davon abhän- vom Hundert nicht überschreiten. Dies gilt nicht, wenn gig gemacht werden, dass die bzw. der Gefangene oder ausschließlich Tagespflegegäste transportiert werden, Untergebrachte vor der Gewährung schriftlich einwil- die über einen Coronavirus-Impfnachweis nach § 2 ligt, innerhalb von sieben Tagen nach Rückkehr bis zu Absatz 5 oder einen Genesenennachweis nach § 2 Absatz vier Schnelltests als Selbsttest unter Aufsicht einer bzw. 6 verfügen. Werden Tagespflegegäste einer Einrichtung eines Bediensteten der jeweiligen Einrichtung des Jus- mit einer Immunisierungsquote von mindestens 87 tizvollzugs vorzunehmen. Die Einrichtungsleitung legt vom Hundert befördert, gilt Satz 3 entsprechend. Bei Anzahl und Zeitpunkt der Testungen nach Satz 1 unter der Beförderung gilt für das Fahrpersonal die Pflicht Berücksichtigung der Dauer der unbegleiteten Voll- zum Tragen einer FFP2-Maske oder einer sonstigen zugslockerung fest. Für Gefangene und Untergebrachte, Atemschutzmaske mit technisch vergleichbarem oder die nach Rückkehr eine oder mehrere der Testungen höherwertigem Schutzstandard und für die Tagespfle- nach den Sätzen 1 und 2 verweigern, gilt Absatz 1 Satz 3 gegäste die Pflicht zum Tragen einer medizinischen mit der Maßgabe, dass eine Feststellung der medizini- Maske nach § 8. Die Betreiberinnen und Betreiber von schen Notwendigkeit durch den Ärztlichen Dienst des Fahrzeugen beziehungsweise die Fahrerinnen und Fah- Justizvollzugs entbehrlich ist. rer haben die Tagespflegegäste durch schriftliche, akus- tische oder bildliche Hinweise sowie durch mündliche             (4) Besucherinnen und Besuchern sowie Aufsuchenden Ermahnungen bei Nichtbeachtung im Einzelfall zur                 ist der Zugang zu Einrichtungen des Justizvollzugs nur Einhaltung der vorgenannten Pflichten aufzufordern.“             nach Vorlage eines negativen Coronavirus-Testnachwei- 31. § 33 Satz 1 Nummer 1 erhält folgende Fassung:                    ses nach § 10h gestattet. § 10h Absatz 2 findet keine Anwendung. „1. die Vorgaben des obligatorischen Zwei-G-Plus- Zugangsmodells nach § 10k sind einzuhalten,“.               (5) Besucherinnen und Besucher sowie Aufsuchende, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, haben in Ein- 32. § 34a erhält folgende Fassung:                                   richtungen des Justizvollzugs eine FFP2-Maske oder „§ 34a                                 eine sonstige Atemschutzmaske mit technisch ver- gleichbarem oder höherwertigem Schutzstandard zu Einrichtungen des Justizvollzugs                     tragen. Für alle übrigen Personen gilt in Einrichtungen (1) Personen, die als Gefangene oder Untergebrachte in           des Justizvollzugs die Pflicht zum Tragen einer medizi- eine Einrichtung des Justizvollzugs aufgenommen wer-             nischen Maske nach § 8. Die für Justiz zuständige den, sind in den ersten 14 Tagen ihres Aufenthaltes von          Behörde kann in bestimmten Fällen beziehungsweise anderen Gefangenen und Untergebrachten, die bereits              für bestimmte räumliche Bereiche in den Einrichtun- länger als 14 Tage inhaftiert sind, zu trennen. Persönli-        gen Ausnahmen von den Sätzen 1 und 2 zulassen sowie che Kontakte zu anderen Personen sind während dieser             abweichend von Satz 2 eine Pflicht zum Tragen einer Zeit auf ein möglichst geringes Maß zu reduzieren. Für           FFP2-Maske oder einer sonstigen Atemschutzmaske Gefangene und Untergebrachte, die nach einem vorü-               mit technisch vergleichbarem oder höherwertigem bergehenden Aufenthalt außerhalb der Anstalt in eine             Schutzstandard anordnen. Einrichtung des Justizvollzugs zurückkehren, kann (6) Auf den Vollzug von Jugendarrest im Sinne des diese Einrichtung für die Dauer von 14 Tagen eine Tren- Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung vom 11. Dezem- nung im Sinne der Sätze 1 und 2 anordnen, wenn dafür ber 1974 (BGBl. I S. 3428), zuletzt geändert am 25. Juni die medizinische Notwendigkeit durch den Ärztlichen 2021 (BGBl. I S. 2099, 2112), in der jeweils geltenden Dienst des Justizvollzugs festgestellt wurde. Die nähere Fassung finden die Absätze 1 und 2 keine Anwendung. Ausgestaltung obliegt der für Justiz zuständigen Behörde.                                                         (7) Für den offenen Vollzug kann die für Justiz zustän- dige Behörde abweichende Regelungen treffen.“ (2) Gefangene und Untergebrachte, bei denen der Ver- dacht einer Infektion mit dem Coronavirus besteht oder     33.   § 39 Absatz 1 wird wie folgt geändert: eine solche nachgewiesen ist, sind von den übrigen 33.1  Nummern 4 bis 6 werden aufgehoben. Gefangenen und Untergebrachten im Sinne des § 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG abzusondern.                          33.2  Nummern 15 bis 16b erhalten folgende Fassung:
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                      10                                              Freitag, den 7. Januar 2022                               HmbGVBl. Nr. 1 „15.  entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Ver-               55.   entgegen § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in Ver- bindung mit § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummern 1                       bindung mit § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und und 2 und § 10k an einer Veranstaltung nach dem                   § 10k als Veranstalterin oder Veranstalter einer Zwei-G-Plus-Zugangsmodell teilnimmt, ohne                         touristischen Stadtrundfahrt im Linien- und die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen zu                      Gelegenheitsverkehr, einer Schiffs- oder Hafen- erfüllen,                                                         rundfahrt zu Wasser oder an Land oder einer ver- 16. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Ver-                      gleichbaren Fahrt zu touristischen Zwecken bindung mit § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und                    nach dem Zwei-G-Plus-Zugangsmodell nicht § 10k als Veranstalterin oder Veranstalter einer                  sicherstellt, dass ausschließlich Personen teil- Veranstaltung nach dem Zwei-G-Plus-Zugangs-                       nehmen, die die erforderlichen Zugangsvoraus- modell nicht sicherstellt, dass an der Veranstal-                 setzungen erfüllen,“. tung ausschließlich Personen teilnehmen, die die     33.8  Nummern 61a und 61b erhalten folgende Fassung: erforderlichen Zugangsvoraussetzungen erfül-               „61a.	entgegen § 13a Satz 1 Nummer 1 in Verbindung len,                                                              mit § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 und 16a. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 die                         § 10k an einer Messe oder Ausstellung im Sinne Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske                      der Gewerbeordnung teilnimmt, ohne die erfor- nicht befolgt,                                                    derlichen Zugangsvoraussetzungen zu erfüllen, 16b. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 Buchsta-              61b.	entgegen § 13a Satz 1 Nummer 1 in Verbindung ben a und b die Teilnehmerzahl nicht entspre-                     mit § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und § 10k als chend den Vorgaben begrenzt,“.                                    Veranstalterin oder Veranstalter einer Messe oder 33.3 Hinter Nummer 16b wird folgende Nummer 16c einge-                       Ausstellung im Sinne der Gewerbeordnung nicht fügt:                                                                   sicherstellt, dass bei dieser ausschließlich Besu- cherinnen und Besucher anwesend sind, die die „16c. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 tanzt,“. erforderlichen Zugangsvoraussetzungen erfül- 33.4 Nummern 17 bis 25a werden aufgehoben.                                   len,“. 33.5 Nummern 33 und 34 erhalten folgende Fassung:               33.9  Nummern 63 und 64 erhalten folgende Fassung: „33.	entgegen § 10 Absatz 7 Satz 6 in Verbindung mit            „63.   entgegen § 14 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 und § 10k                   mit § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 und an einer Versammlung oder Zusammenkunft                           § 10k eine Dienstleistung nach dem Zwei-G- nach dem Zwei-G-Plus-Zugangsmodell teil-                          Plus-Zugangsmodell in Anspruch nimmt, ohne nimmt, ohne die erforderlichen Zugangsvoraus-                     die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen zu setzungen zu erfüllen,                                            erfüllen, 34.	entgegen § 10 Absatz 7 Satz 6 in Verbindung mit              64.   entgegen § 14 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und § 10k als Ver-                 mit § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und § 10k als antwortliche oder Verantwortlicher einer Ver-                     Anbieterin oder Anbieter einer Dienstleistung sammlung oder Zusammenkunft nach dem                              nach § 14 Absatz 1 bei dem Angebot nach dem Zwei-G-Plus-Zugangsmodell nicht sicherstellt,                     Zwei-G-Plus-Zugangsmodell nicht sicherstellt, dass bei dieser Veranstaltung ausschließlich Per-                 dass dieses Angebot ausschließlich Personen in sonen teilnehmen, die die erforderlichen                          Anspruch nehmen, die die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen erfüllen,“.                                Zugangsvoraussetzungen erfüllen,“. 33.6 Nummern 52 und 53 erhalten folgende Fassung:               33.10 Nummern 70 und 70a erhalten folgende Fassung: „52.	entgegen § 11 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit „70.   entgegen § 14a Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 in Ver- § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 und § 10k bindung mit § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 an einer religiösen Veranstaltung nach dem und 2 und § 10k eine Prostitutionsstätte betritt Zwei-G-Plus-Zugangsmodell teilnimmt, ohne und Dienstleistungen nach dem Zwei-G-Plus- die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen zu Zugangsmodell in Anspruch nimmt, ohne erfüllen, die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen zu 53.	entgegen § 11 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit                   erfüllen, § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und § 10k als Ver- 70a.   entgegen § 14a Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 in Ver- anstalterin oder Veranstalter einer religiösen Ver- bindung mit § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und anstaltung nach dem Zwei-G-Plus-Zugangsmo- § 10k als Anbieterin oder Anbieter einer Dienst- dell nicht sicherstellt, dass an dieser Veranstal- leistung nach § 14a Absatz 1 bei dem Angebot tung ausschließlich Personen teilnehmen, die die nach dem Zwei-G-Plus-Zugangsmodell nicht erforderlichen Zugangsvoraussetzungen erfül- sicherstellt, dass an diesem ausschließlich Perso- len,“. nen teilnehmen, die die erforderlichen Zugangs- 33.7 Nummern 54 und 55 erhalten folgende Fassung:                            voraussetzungen erfüllen,“. „54.	entgegen § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in Ver-       33.11 Nummer 72a wird aufgehoben. bindung mit § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 und § 10k an einer touristischen Stadt-        33.12 Nummer 76 erhält folgende Fassung: rundfahrt im Linien- und Gelegenheitsverkehr,              „76.   entgegen § 14a Absatz 2 Nummer 7 in Verbin- an einer Schiffs- oder Hafenrundfahrt zu Wasser                   dung mit § 10j Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 oder an Land oder an einer vergleichbaren Fahrt                   und § 10k Dienstleistungen nach dem Zwei-G- zu touristischen Zwecken nach dem Zwei-G-                         Plus-Zugangsmodell in Anspruch nimmt, ohne Plus-Zugangsmodell teilnimmt, ohne die erfor-                     die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen zu derlichen Zugangsvoraussetzungen zu erfüllen,                     erfüllen,“.
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